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Richtlinie für die Beantragung und Verleihung der Kreisnadel und die 

Ehrengabe als Anstecker der Kreisjugendfeuerwehr Lörrach 
 

Präambel:  

 

Ehrungen und Auszeichnungen im Sinne dieser Richtlinie sind Ausdruck der Würdigung und 

Anerkennung von besonderen Verdiensten. 

Abzeichen im Sinne dieser Richtlinie sind äußere sichtbare Zeichen einer Funktion, einer erbrachten 

Leistung und / oder der ehemaligen Zugehörigkeit zu der Jugendfeuerwehr.  

 

Die Kreisjugendfeuerwehr Lörrach ehrt verdiente Angehörige aus dem Kreis der Feuerwehr und 

Jugendfeuerwehr sowie Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die sich um den Aufbau, die 

Förderung und die Entwicklung der Jugendfeuerwehr und der Jugendarbeit verdient gemacht, 

herausragendes Engagement gezeiht oder besondere Leistungen erbracht haben.  

 

Ehrungen und Auszeichnungen werden nicht aufgrund langjähriger Zugehörigkeit verliehen; 

vielmehr müssen die aufgeführten Voraussetzungen erfüllt werden.  

 

1. Grundlagen 
 

Die Kreisjugendfeuerwehr Lörrach stiftet eine Kreisnadel und einen Anstecker. Sie wird an 

Personen verliehen, die sich um das Feuerwehrwesen im Bereich der Jugendarbeit speziell im 

Landkreis Lörrach verdient gemacht haben. Die Verleihung ist nicht an die aktive Mitgliedschaft in 

der Feuerwehr gebunden.  

 

2. Ehrungen und Auszeichnungen 
 

Folgende Abzeichen sind in dieser Richtlinie verankert: 

 

2.1 Kreisnadel 

 

 

 

 

2.2 Anstecker 
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3. Voraussetzung für die Beantragung von Ehrungen und Auszeichnungen 
 

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:  

 

3.1 Kreisnadel 

 Ehrung für Jugendwarte, Jugendgruppenleiter 

 Jugendsprecher 

 Ehrung für Kreisfeuerwehrausschussmitglied 

 Auszeichnung für außergewöhnliche Leistung und soziales Engagement innerhalb und 

außerhalb der Kreisjugendfeuerwehr 

 

3.2 Anstecker 

 Ehrung für Persönlichkeiten, die nicht Mitglied einer Feuerwehr sind 

 Ehrung für Angehörige inländischer und ausländischer Feuerwehren  

 

4. Beantragung 
 

4.1 Antragsvordruck 

Für die Beantragung der Kreisnadel und dem Anstecker ist der Antragsvordruck der 

Kreisjugendfeuerwehr zu verwenden. Der Antrag ist in doppelter Ausfertigung beim 

Kreisjugendfeuerwehrwart einzureichen. 

 

4.2 Antragstermin 

Der Antrag muss mindestens 8 Wochen vor dem Verleihungsdatum beim Kreisjugendfeuerwehrwart 

vorliegen.  

 

4.3 Antragsbegründung 

Die Begründung muss den Tatsachen entsprechen und erkennen lassen, dass der Vorgeschlagene der 

Auszeichnung würdig ist. Die Ehrung sollte zeitnah erfolgen, d.h. während der Ausübung der 

Funktion bzw. spätestens 6 Monate nach Beendigung der Funktion.  

 

4.4 Entscheid 

Über den Antrag entscheidet die Kreisjugendfeuerwehrleitung.  
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5. Verleihung 
 

5.1 Grundsätzliches 

Die Verleihung findet in einem Angemessen Rahmen statt. 

 

5.2  Überreichung 

Die Überreichung der Auszeichnung erfolgt grundsätzlich durch den Kreisfeuerwehrwart oder 

seiner Stellvertreter, im Verhinderungsfall durch ein Mitglied des Kreisfeuerwehrausschusses. 

 

Für die Überreichung der Auszeichnung wird auf die „Richtlinien für die Verleihung und das 

Tragen von Auszeichnungen“ verwiesen, die in der Arbeitsmappe des deutschen 

Feuerwehrverbandes veröffentlicht wird.  

 

Die Kreisnadel der Kreisjugendfeuerwehr Lörrach wird zusammen mit einer Urkunde verliehen.  

 

 

6. Schlussbestimmung  
 

Diese Richtlinie wurde vom Kreisfeuerwehrverbandsausschuss in der Sitzung am 01.10.2013 in 

Fischingen beschlossen.  

  


